
STADT BAD MÜNDER AM DEISTER 

 

9. Änderungssatzung 
 zur Satzung der Stadt Bad Münder am Deister über die Erhebung von Beiträgen 

und Gebühren für die Wasserversorgung in den Ortsteilen 
Flegessen, Hasperde und Klein Süntel 

 
- Wasserabgabensatzung - 

vom 6. Dezember 1983 
 
 

I. Änderungen 
 
1. Die Eingangsformel der Satzung erhält folgende Fassung: 
 
„Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9), und §§ 5, 6 und 8 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 
121) Zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. September 2022 
(Nds. GVBl. S. 589) sowie der Satzung der Stadt Bad Münder über die Abgabe von Wasser 
und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Wasserversorgung 
in den Ortsteilen Flegessen, Hasperde und Klein Süntel vom 06.12.1983 in der zurzeit 
geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Münder am Deister am 6.12.1983/ 
14.12.1989/ 01.10.1992/ 12.12.1996/ 09.12.1999/ 18.12.2014/ 28.09.2017/ 03.12.2020 / 
14.12.2023/ 26.09.2024 folgende Satzung beschlossen:“ 
 
2. In § 12 -Gebührensätze- wird in Abs. 1 der Satz 2 wie folgt gefasst: 
 

„Die Grundgebühr bestimmt sich bei Grundstücken mit Wasserzählern nach der Anzahl 
der nach § 11 Abs. 2 notwendigen Wasserzählern und richtet sich nach der Leistung des 
Wasserzählers wie folgt: 
 

      für einen Hauswasserzähler/Qn 3  2,52 €/Monat,  

      für einen Wasserzähler Qn 6         3,70 €/Monat, 

      für einen Wasserzähler Qn 10       5,28 €/Monat, 

      für einen Wasserzähler Qn 15       7,26 €/Monat, 

      für einen Wasserzähler Qn 25     11,21 €/Monat, 

      für einen Wasserzähler Qn 30     13,18 €/Monat, 

      für einen Wasserzähler Qn 40     17,13 €/Monat 

      für einen Wasserzähler Qn 60     25,03 €/Monat.“ 

3. Der bisherige Absatz 3 in § 12 -Gebührensätze- erhält folgende Fassung: 

„(3) Die Verbrauchsgebühr beträgt für jeden vollen cbm Wasser 1,66 €.“ 



 

und wird zu Absatz 2.  

4. Der bisherige Absatz 4 in § 12 -Gebührensätze- wird Absatz 3.   

 
II. Inkrafttreten 

 
Die 9. Änderungssatzung tritt nach öffentlicher Bekanntmachung mit Wirkung vom 01. 
Januar 2025 in Kraft. 
 
Bad Münder am Deister, den 07.10.2024 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Barkowski 


